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KIGA-Info 6 / 2008 
 
 
Sehr geehrte «Anrede_sgh» «Nachname», 
 
wir informieren Sie über Folgendes: 
 
1. Schulung von Mitgliedern der Mitarbeitervertretu ng 

2. Kindergartenferien 2009 

3. AVO 

 
 
1. Schulung von Mitgliedern der Mitarbeitervertretung 
 
 Im Rundbrief 5 / 2008 hatten wir Sie bereits zu diesem Thema informiert. Das Gerichtsver-

fahren, mit dem die Mitarbeitervertreterseite Überstundenausgleich bei Teilnahme an Fort-
bildungsveranstaltungen erreichen wollte, ist mittlerweile abgeschlossen. Der kirchliche Ar-
beitsgerichtshof hat festgestellt, dass ein Anspruch auf Ausgleich von Überstunden bei Fort-
bildungen von Mitgliedern der Mitarbeitervertretungen nicht besteht. 

 
 Die Geschäftsstelle für Mitarbeitervertretungen empfiehlt nun den örtlichen Mitarbeitervertre-

tern, mit den Kirchengemeinden auf freiwilliger Basis eine Regelung zu treffen, wonach die-
ser Überstundenausgleich doch - entgegen des Gerichtsurteiles - gewährt wird. Das Erzb. 
Ordinariat Freiburg rät mit Brief vom 23. Juli 2008 dringend von solchen örtlichen Regelun-
gen ab. Wir schließen uns diesem Rat an.  

 
 Bitte vereinbaren Sie mit Ihrer Mitarbeitervertretung auf keinen Fall, dass im Falle von Fort-

bildungen nicht nur eine Freistellung, sondern Überstundenausgleich erfolgen soll. Den Brief 
des Erzb. Ordinariates vom 23. Juli 2008 legen wir diesem Rundschreiben bei. 
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2. Kindergartenferien 2009 
 

Das Erzb. Ordinariat hat mittlerweile für das Jahr 2009 Vorschläge für die Kindergartenferien 
veröffentlicht. Eine Kopie der Veröffentlichung liegt diesem Rundbrief bei. Wir weisen be-
sonders auf diese Punkte hin: 
 
1. Urlaubsjahr ist das Kalenderjahr; 
2. die Mitarbeitervertretung muss der Ferienregelung zustimmen; bitte beteiligen Sie Ihre 

Mitarbeitervertretung rechtzeitig; 
3. auch der Elternbeirat ist über die Ferienregelung zu informieren; 
4. der 5. Januar 2009 ist ein normaler Arbeitstag, bzw. bei Schließung des Kindergartens 

muss ein Urlaubstag eingeplant werden. Durch die am 1. November 2008 in Kraft treten-
de AVO ergeben sich keine weiteren Änderungen mit Auswirkung auf die Ferienplanung.  

 
 
3. AVO 
 

Zum 1. November 2008 tritt die Arbeitsvertragsordnung (AVO) in der Erzdiözese Freiburg in 
Kraft. Dieser neue Tarifvertrag bringt zahlreiche Änderungen mit sich. Unmittelbar betroffen 
hiervon ist die wöchentliche Arbeitszeit und Beschäftigte mit Kindern. 

 
Die wöchentliche Arbeitszeit wird auf 39,5 h erhöht. Teilzeitbeschäftigte müssen sich einma-
lig entscheiden, ob diese ihre wöchentliche Arbeitszeit anteilig ausweiten wollen, oder ob sie 
lieber einen entsprechenden Gehaltsverzicht in Kauf nehmen. 

 
Beschäftigte mit Kindern haben unter bestimmten Voraussetzungen die Möglichkeit, ihre 
wöchentliche Arbeitszeit bis zu einer Stunde zu reduzieren und eine Kinderzulage zu erhal-
ten. Die Wochenarbeitszeit können auch Beschäftigte, die einen nahen Angehörigen pfle-
gen, reduzieren. Um diese Vergünstigungen zu erhalten, müssen allerdings fristgerecht An-
träge gestellt werden. 

 
Wir werden den Beschäftigten in den kommenden Tagen die notwendigen Anträge und In-
formationen hierzu mit der Kindergartenpost übersenden. Bitte achten Sie darauf, dass diese 
Schreiben zeitnah an die Empfänger weitergeleitet werden, da diese termingebunden sind. 

 
Abschließend die Bitte an alle Beschäftigten: Warten Sie auf die vorbereiteten Antragsvor-
drucke und Informationen. 

 
Für weitere Fragen steht ihnen die Verrechnungsstelle gerne zur Verfügung. Des Weiteren 
werden von Seiten der Mitarbeitervertretungen in den kommenden Wochen Informationsver-
anstaltungen zur AVO angeboten. Die Einladungen hierzu erhalten sie von ihrer MAV. Auch 
dort besteht die Möglichkeit, Fragen allgemeiner Natur zu stellen und über die Regelungen 
der AVO informiert zu werden. 

 
Dieses Kindergarten-Info ist ein Rundbrief. Je eine Fertigung erhalten: 
 
• die Kindergärten (mit Anlagen) 
• die Kindergartenbeauftragten (ohne Anlagen) 
• die Pfarrämter (ohne Anlagen). 
 
Freundliche Grüße aus Obrigheim 
 
 
Klaus Muth   Theo Rappold    Ulrike Braasch 
Klaus Muth   Theo Rappold    Ulrike Braasch 


